
 
 

 
An die 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

 

Wien, am 17. Mai 2016 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Scherak und KollegInnen haben am 17. März 2016 unter der  

Nr. 8722/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend personelle Ausstattung des 

Ministerkabinetts gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 3 sowie 9 bis 16: 

 Wie viele Personen waren mit Stichtag 1.3.2016 in Ihrem Kabinett beschäftigt? 

 Welche Personen waren mit Stichtag 1.3.2016 in Ihrem Kabinett beschäftigt und auf welche 

Rechtsgrundlage basierten diese Dienstverhältnisse jeweils? 

 Welche Aufgabenbereiche sind diesen Mitarbeiter_innen jeweils zugeordnet? 

 Umfasst Ihr Kabinett derzeit eine Einheit für Öffentlichkeits- und Pressearbeit? 

 Wenna ja: Wie viele und welche Mitarbieter_innen sind derzeit im Rahmen dieser Einheit 

mit Agenden der Öffentlichkeits- und Pressearbeit betraut? 

 Werden in Ihrem Kabinett derzeit Mitarbeiter_innen über Arbeitsleihverträge beschäftigt? 

 Wenn ja: Wie viele Personen (exklusive bzw. inklusive Kanzlei-, 

Sekretariatsmitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte) werden derzeit in Ihrem Kabinett 

über Arbeitsleihverträge beschäftigt und mit wem wurden diese Arbeitsleihverträge 

geschlossen? 

 Werden in Ihrem Kabinett derzeit Trainees oder sonstige Mitarbeiter_innen von 

Interessenvertretungen, Unternehmen oder deren Tochterorganisationen beschäftigt? 
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 Wenn ja: Wie viele Trainees oder sonstige Mitarbeiter_innen werden Ihrem Kabinett derzeit 

von Interessenvertretungen und Unternehmen bzw. von diesen über eine 

Tochterorganisation zur Verfügung gestellt? 

 Mit welchem Aufgaben und Funktionen sind diese Trainees und sonstige Mitarbeiter_innen 

in Ihrem Kabinett betraut? 

 Welche Entscheidungsbefugnisse kommen diesen Trainees und sonstigen 

Mitarbeiter_innen auf welche Rechtsgrundlage zu? 
 
Zum Stichtag 1. März 2016 waren, abgesehen von Sekretariats-, Kanzlei- und Schreibkräften 

sowie sonstigem Hilfspersonal, 14 MitarbeiterInnen in meinem Kabinett beschäftigt. In meinem 

Kabinett werden keine Trainees beschäftigt. 

 

Name Rechtsgrund- 

lage 

Beginn Funktion 

Mag. Dr. Peter 

Walder-Wintersteiner 

 

VB 

 

27.01.2016 

 

KC 

Mag. Michael  Schmidt SVB 27.01.2016 stellv. KC 

Andreas Strobl SVB 27.01.2016 Pressesprecher 

Mag.a Sophie Lampl SVB 27.01.2016 Pressesprecherin 

Mag. Walter Fleissner SVB 27.01.2016 Referent Presse 

Dipl.-Ing. Franz Binderlehner SVB 27.01.2016 Referent für Schiene, 

Seilbahnen, Pipelines 

Mag. Michael Luczensky SVB 27.01.2016 Referent für Straße, 

Nahverkehr, Flugverkehr, 

Verkehrssicherheit 

MR Mag.a Margit Mischkulnig Beamtin 27.01.2016 Referentin für Forschung, 

Technologie und 

Innovation, Patentamt 

ObstdG Ing. Mag. Gerhard 

Rauniak 

Beamter 27.01.2016 Referent für Telekom, 

Breitband/ Digitale Zukunft, 

Post 

Dr. Dominik Haider SVB 27.01.2016 Referent für Schifffahrt, 

Wasserstraße, 

Hochwasserschutz, 

Umwelt, Energie 

Mag.a Elisabeth Klein SVB 01.03.2016 Referentin für EU und 

Internationales 

Stefan Gatternig SVB 27.01.2016 Referent Presse 

Martha Bohrn Arbeitsleihe 27.01.2016 Referentin Assistenz 

Silvia Mundsperger SVB 27.01.2016 Referentin Assistenz 
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Zu den Fragen 4 und 5: 

 Wie hoch sind die Gesamtkosten (inkl. Überstunden und sonstige Entgeltbestandteile), die 

sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter_innen Ihres Kabinetts inklusive Kanzlei-, 

Sekretariatsmitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte derzeit (Stichtag: 1.3.2016) ergeben? 

 Wie hoch sind die Gesamtkosten (inkl. Überstunden und sonstige Entgeltbestandteile), die 

sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter_innen Ihres Kabinetts exklusive Kanzlei-, 

Sekretariatsmitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte derzeit (Stichtag: 1.3.2016) ergeben? 

 
Die Gesamtkosten aus der Beschäftigung aller MitarbeiterInnen meines Kabinetts beliefen sich im 

Februar 2016 auf € 131.814,29. Die Kosten ohne Kanzlei-, SekretariatsmitarbeiterInnen und 

sonstigen Hilfskräften betrugen im Februar 2016 € 94.047,53. 

 

 

Zu den Fragen 6 bis 8:  

 Haben sich die Personalgesamtausgaben Ihres Kabinetts (exklusive wie inklusive Kanzlei-, 

Sekretariatsmitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte) im Vergleich zum 1.3.2010, 

1.3.2011, 1.3.2012, 1.3.2013, 1.3.2014 und 1.3.2015 verändert? 

 Wenn ja: in welcher Art haben sich die Personalgesamtausgaben Ihres Kabinetts 

(exklusive wie inklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte) im 

Vergleich zum 1.3.2010, 1.3.2011, 1.3.2012, 1.3.2013, 1.3.2014 und 1.3.2015 verändert? 

 Worauf sind diese Veränderungen jeweils zurückzuführen? 

 
Die Personalausgaben haben sich durch regelmäßige Bezugserhöhungen und Personalwechsel 

verändert. 

 

 
 
 

 
Mag. Gerald Klug 
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